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a) Die Maßnahmen zur Förderung der Gewerbe
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Krate 1 FVeber
1 Schreiner 8

Kbotheker 8
Mes serschmiede 30 616388 2

Operateure 1 Strumpfstricker 1 Schmi ede 2
8 chus ter 7 UHagelscmiede 1 Rothgerber 1
Zimmerleute 6 GOoldSchaiede 2 UMaurer 1

Gastwirte 4 Küfer
ö

5 Schlosser 2

Seifensieder 1 Met azger 9
Nagner 4

neissgerber 2 Bäcker 5

10 Köche 3

Dachdeck er 1 Scherenschleifer 1 Gürtler

h1erbrauer 2 Knopfnecher 1 schneider 8
Barbiere 242 Bauern 2 Kaufleute 2

Krämer 9 Büchsemacher 1 Handler 4

Dir sehen also : Unter den Zzugenanderten nren

fast alle bürgerlichen Gererbestände Vertreten .
Jetzt erst hat die unvorhergesehene Stelgende Z ahl
der àAnsi edler den Herkgrafen den bestimmenden àus

SChl ag z ur Verlegung der Resjidenz nach Carolsruhe

Segeben und ihn zu der in JaSube 1728 erTassenen Be -
kann tiaachung Veranlesst , dass er hierher mit der

Gefol gschaft SeEmeS Hofes Ubersiedeln erde , und

die städtäschen Behörden auch Bi erher verlegt werden
Furden . Scmät kem zu dem Element der Deinbürger ,
So Idat en und Ceverbetreibenden nach das des àdels

und der höheren und niederen Be amt en , das der Stadt
bis zu ànf ang des 20 . Jahrhunderts das Gepràge gab .

a ) Die Magnahnen zur Förderung der Geverbe .
E· ͤ

In einem zweit en Gnadenbrief , der 1u½ Jahre 1722

STSschien , vi es der Markgraf Karl i1helm ausdrück



EEER

LÆLZLNοοl

οοεN⏑⏑



ν

eeeeeeeee

e

e

11ch darauf hin , dass er beabsichtigte , das „ indu -

strieuse Deben “ zu fördern und Bedingungen auf zu -

stellen , die dle Tätigkeit des Handels und Cewerbes

gedeihl icher gestalten soIIten als zuvor . Aber in

diesem 2 veiten Erlass var er mit seinen Zzusicherung er

— dàle Erf ahrung , 645 er Vährend der vergengenen 812

ben Jahre Hit den fast mittel losen Ansiedlern ge -

moc ht hatte , schien ihn dies gelehrt zu haben — et -

Nis VvorsI1chtiger ; er traf derin die Best immung , dass

d1e Neuhinzuziehenden ein eigenes Vemögen in Höhe

von 200 Gulden , die Juden aber 500 Gulden mitzubrin -

gen hätten . deiter von RNächtigkeit Nrᷓ die Bestäti -

Sung der Befreiung von 2011 und keggeld für zufuhr

und Versand von aren , ferner das Recht auf freie

Ausübung des Gewerbes ; ausserdem werr auch den Di e -

nern des markgräf Iichen Hofes erlaubt , Handel und

GCewerbe zu treiben - .

b ) Die Zünfte und ihre Zuswüchse .

— — — —

In einer sträffen 2zunf tordnung erbläickte die

Volkswirtschaft jener Jahre , in denen das gewerbli -

che Leben Kerlsruhss mporblühts das àllheilmittel

für den Gewerbestand . Hierdurch allein glaubte man

das G1lei chgevnicht zuischen Produktion und Konsua -

t10on zu erhal ten . Däie Bränche der Zunft , die viel -

fach zu KMisbräuchen geworden waren , das Pedant is che ,
4das sich ämmer mehr breit machte , neumt en mit BleIi - -
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